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Geschäft Nr. 167 

Legislatur: 2020-2024 

 

Geschäft Bericht an den Einwohnerrat vom 06.06.2023 

Vorstoss Planungskredit kommunale Richtplanung 

Info Gestützt auf das Legislaturprogramm 2020 - 2024 beabsichtigt der Gemeinderat Binningen, ba-
sierend auf dem Leitbild 2030 «Binningen ist zukunftsfähig», die Ausarbeitung einer kommuna-
len Richtplanung. Dabei sollen die Anstrengungen für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch 
nachhaltige Entwicklung verstärkt werden. Weiter sind im Bereich Gesellschaft zahlreiche Ver-
besserungen hervorzubringen (Verkehr, Wohnen, Freizeit, Sicherheit). Gemäss Leitbild weist die 
Gemeinde ein grosses Potenzial für die Aufwertung des öffentlichen Raumes auf. Dieses soll mit 
einer weitsichtigen Planung ausgeschöpft und der zielorientierten räumlichen Entwicklung 
künftig weiterer Stellenwert beigemessen werden. 

Die Nutzungsplanung (Zonenpläne, Teilzonenpläne und auch Quartierpläne) ist nach Ablauf der 
Planbeständigkeit zu überprüfen und ggf. anzupassen. Mit dem vorliegenden Geschäft soll der 
Prozess für eine partizipativ mit der Bevölkerung abgestimmte kommunale Richtplanung (§§ 14-
17 RBG) gestartet, respektive die Mittel dazu beantragt werden. Das Ziel ist es, im Dialog und 
unter Berücksichtigung der übergeordneten Vorgaben (RPG, RBG, KRIP, Regionales Raumkon-
zept Leimental) eine breit abgestützte Grundlage für die nächste Ortsplanungsrevision zu schaf-
fen. 
 

Antrag Der Einwohnerrat bewilligt für die anstehende kommunale Richtplanung einen Kredit von 
720'000 CHF (+/-10%, inkl. MWST). 

 
Gemeinderat Binningen 

 Gemeindepräsidentin a.i.: 
Caroline Rietschi 

Verwaltungsleiter: 
Christian Häfelfinger 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/14
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/14
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/de
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/richtplanung
https://www.binningen.ch/de/gemeinde/news-und-medien/projekte/regionales-raumkonzept-leimental.html/951
https://www.binningen.ch/de/gemeinde/news-und-medien/projekte/regionales-raumkonzept-leimental.html/951
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1. Ausgangslage 

Die Gemeinde Binningen richtet ihre räumliche Entwicklung nach ökologischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Kriterien unter Einbezug der Bevölkerung für die kommenden 15-20 Jahre aus. 
 
Binningen braucht eine integrale kommunale Richtplanung, die der Behörde als Führungsinstrument Ant-
worten auf zentrale Fragestellungen der Ortsentwicklung liefert und der Gemeinde eine geordnete, ge-
winnbringende Überführung in eine vorbildliche Zukunft ermöglicht. Die letzte räumliche Entwicklungs-
strategie (RES) stammt von 2006 und ist in vielen Bereichen nicht mehr stimmig. Auch fehlen wesentliche 
Aspekte, welche heute im Fokus stehen. Ziel des Prozesses ist es, per Ende 2025 einen kommunalen Richt-
plan zu verabschieden, welcher ein übergeordnetes und gesamtheitliches Bild aufzeigt, wie die Gemeinde 
die anstehenden Herausforderungen räumlich koordiniert umzusetzen gedenkt. 
 
Was ist eine kommunale Richtplanung? 
Mit dem kommunalen Richtplan wird behördenverbindlich aufgezeigt, wie die Gemeinde die raumplane-
rischen Ziele und Tätigkeiten aufeinander abstimmt und mit welchen Massnahmen sie umgesetzt wer-
den. Der Richtplan hilft die kommunalen Entwicklungsziele transparent zu machen und sorgt mit der For-
mulierung konkreter Massnahmen für die notwendige Verbindlichkeit. 
 
Nachfolgend der zugehörige Abschnitt aus dem Leitfaden kommunale Richtplanung des Kantons Basel-
Landschaft. «Adressaten sind grundsätzlich die mit der Planung betrauten Behörden. Der Richtplan ändert 
nichts am bestehenden Recht, sondern wirkt im Bereich gesetzlicher Ermessens- und Beurteilungsspiel-
räume. Der Richtplan zeigt auf, wie sich die Gemeinde entwickeln soll. Er konzentriert sich auf die Bestim-
mung der strategischen Ziele und generellen Massnahmen. Hinsichtlich seiner Detaillierung und Darstel-
lung soll er die Nutzungsplanung nicht vorwegnehmen und den nötigen (zeitlichen) Spielraum für die pro-
jektbezogene Umsetzung offenlassen. Der Richtplan hat die Bedeutung eines Programms für die Behörde 
und Verwaltung. Diese richten ihr Handeln auf die Ziele und Grundsätze des Richtplans aus und koordinie-
ren auf dieser Basis sämtliche Planungen und Projekte. Der Richtplan hat keine grundeigentümerverbind-
liche Wirkung und ist nicht parzellenscharf (Anordnungsspielraum). Auf die Grundeigentümer wirkt er sich 
höchstens indirekt aus, indem er die Nutzungsplanung steuert. Er nimmt keine Entscheide der Legislative 
vorweg. Er dient als Entscheidungsgrundlage, wenn die Auswirkungen und Überlegungen zu einzelnen 
planerischen Massnahmen im Gesamtzusammenhang zu beurteilen sind. Dabei hat die Nutzungsplanung 
die Richtplanung zu berücksichtigen und umzusetzen. (…).» 
 
Gemeinden mit vergleichbarer Ausgangslage und ähnlichen Rahmenbedingungen sind Allschwil (Bericht 
REK, Karten Siedlung, Freiraum, Verkehr) und Pratteln (Page). 
 
2. Beurteilung 

Inhaltlich sollen alle raumwirksamen Themenbereiche der Gemeinde Eingang in den Prozess finden. Die 
Abstimmung unterschiedlicher und komplexer Raumansprüche ist integraler Bestandteil des strategi-
schen Planungsinstruments. Mittels offener Ausschreibung wird ein Planungsteam für die Erarbeitung 
eines kommunalen Richtplans selektioniert, das den Prozess zielgerichtet durchführt, inhaltlich berei-
chert, kreativ mitgestaltet und damit die Planung in der erforderlichen Qualität wirtschaftlich und kom-
petent umsetzt. 
 
Ausschreibungs- und Vertragsgegenstand ist die Erbringung der kompletten Planungsleistung inkl. Frei-
raumkonzept sowie Leistungen im Bereich Partizipation und Kommunikation, die zur gesellschaftspoliti-
schen Verankerung der kommunalen Absichten notwendig sind. Es sind eine räumliche Entwicklungsstra-
tegie zu formulieren und Entwicklungskonzepte für sämtliche relevanten Bausteine (Siedlung, Freiraum, 
Mobilität, Energie, Klima usw.) der Ortsplanung zu erarbeiten, welche die raumwirksamen Tätigkeiten 
jeweils im Sinne eines Massnahmenpakets konkretisieren und koordinieren. 

https://www.allschwil.ch/de/verwaltung/projekte/details/Raeumliches-Entwicklungskonzept-REK/Schlussbericht/Ber_REK_180228_def-Teil-1.pdf
https://www.allschwil.ch/de/verwaltung/projekte/details/Raeumliches-Entwicklungskonzept-REK/Schlussbericht/Ber_REK_180228_def-Teil-1.pdf
https://www.allschwil.ch/de/verwaltung/projekte/details/Raeumliches-Entwicklungskonzept-REK/Schlussbericht/krt_REK_Allschwil_Siedlung_180228_A3_k.pdf
https://www.allschwil.ch/de/verwaltung/projekte/details/Raeumliches-Entwicklungskonzept-REK/Schlussbericht/krt_REK_Allschwil_Freiraum_180228_A3_k.pdf
https://www.allschwil.ch/de/verwaltung/projekte/details/Raeumliches-Entwicklungskonzept-REK/Schlussbericht/krt_REK_Allschwil_Verkehr_180228_A3_k.pdf
https://mach-mit.pratteln.ch/group/5
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B1

Thema 
ev. ZX

B2

Thema 
ev. ZX

B3

Thema 
ev. ZX

 
Für den Prozess wird gesamthaft eine Bearbeitungszeit von zwei Jahren angenommen. Dabei soll der par-
tizipative Prozess eine zentrale Position einnehmen und bei der Entwicklung des Planungsinstruments 
aktiv genutzt werden. Die Erwartungen und Bedürfnisse der verschiedenen Interessensgruppen sollen in 
die Planung eingehen und zu einer breiten Akzeptanz beitragen. So werden dem Planungsteam drei Be-
gleitgefässe zur Seite gestellt, welche in vorgegebenen Abständen den Prozess auf unterschiedlichen Ebe-
nen bereichern und partizipativ verankern. Die Koordinationsgruppe (B1) beabsichtigt das verwaltungs-
intern vorhandene Wissen mit situativ extern zugekaufter Fachkompetenz nachhaltig in den Prozess ein-
zubinden und die vorhandenen Kräfte hin zu einer kohärenten Raumentwicklung zu bündeln. Sie ist ver-
antwortlich, dass Schnittstellen zu parallel laufenden, strategisch wirksamen Planungsprozessen einflies-
sen und die Berührungspunkte sauber koordiniert sind. Im Unterschied zu dem verwaltungseigenen Ko-
ordinationsgefäss dient die Begleitgruppe (B2) dem gezielten Einbezug der Zivilgesellschaft. Die Absicht 
ist es, darin politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger sowie lokale Vereine und deren Kompe-
tenzen einzubinden sowie zusätzliches Wissen und Expertisen abzuholen. Als drittes Gefäss wird die ak-
tive öffentliche Mitwirkung (B3) angesehen, welche physisch und online - also in hybrider Form - stattfin-
den und zu einer besseren und tragbaren Lösung beitragen soll. 
 
Neben dem Diskurs in den eben beschriebenen Begleitgefässen soll die Planung in spezifischen Fragestel-
lungen durch die Konsultation externer Fachpersonen und Institutionen mittels Zusatzmandaten (ZX) be-
reichert und aktuelle Themen frühzeitig in die strategischen Überlegungen einfliessen. 
 
 
B1 – Koordinationsgruppe 
B2 – Begleitgruppe 
B3 – Öffentliche Mitwirkung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben gezeigte Darstellung veranschaulicht schematisch den geplanten Themenkreislauf in 3 Zyklen mit 
Konsultation der Begleitgefässe (B1-3) und Zusatzmandate (ZX). Das Projektdesign beabsichtigt mit parti-
zipativen Einbezug der Bevölkerung massgeblich zur politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz beizu-
tragen.  
 
Für den Prozess wird eine digitale Plattform geschaffen, die unter dem Motto: denkbar? machbar! o.ä. 
die Bevölkerung dazu einladen soll, die Zukunft von Binningen aktiv mitzugestalten. Sie ist Dreh- und An-
gelpunkt der partizipativen Beteiligung, informiert über den aktuellen Projektstand, bietet einen virtuel-
len Ort für die Publikation aktueller Projekte, strategischer Fragestellungen und lässt Zukunftsperspekti-
ven für alle erfahrbar machen. Die Plattform funktioniert an der Schnittstelle zwischen Bevölkerung, Ver-
einen, Quartieren, Politik, Verwaltung und Fachleuten. Ein plakativer, einprägsamer Auftritt mit Strahl-
kraft ist für die Sicherstellung eines breit und durchmischt abgestellten Verfahrens unausweichlich. Die 

Allgemeinheit 
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Konzeption, das Design, der Werbeauftritt sowie die Bewirtschaftung der Dialogplattform wird als Man-
dat extern beauftragt. Eine Kollaboration mit weiteren Stadtentwicklungsprojekten würde sich grundsätz-
lich anbieten. 
 
Planungsschritte 

- Prozessorganisation 
- Kreditantrag und Planerausschreibung 
- Submissionsverfahren (Publikation, Auswertung, Vergabe) 
- Vertragsabschluss, Planungsstart (Grundlagen, Zieldefinition, Prozessdesign) 
- Grundlagenermittlung und Analyse (Handlungsbedarf, Chancen und Potenziale) 
- Strategie, Stossrichtung (Ziele, Perspektiven, Strategische Ansätze, Entwurf komm. RIP) 
- Gesamtkonzept und Gliederung (Teilstrategien und Schnittstellen) 
- Teilkonzepte (Massnahmenpläne, Differenzierung, Priorisierung) 
- Organisation Umsetzung (Zuständigkeiten, Qualitäts- und Ergebnissicherung, Nachhaltigkeitsbeur-

teilung) 
- Verankerung mit kommunalem Richtplan (Beschlussfassung und Genehmigung) 

 
Das definitive Vorgehen und die Organisation (Prozessdesign) werden gemeinsam mit der Auftragneh-
merschaft bei Projektstart und nach einer ersten Grundlagenermittlung festgeschrieben. 
 
Kostenaufwand 
Der finanzielle Aufwand für den Gesamtprozess der kommunalen Richtplanung beläuft sich insgesamt auf 
720'000 CHF (+/-10%, inkl. MWST), wobei der Kostenaufwand anhand von Referenzwerten vergleichbarer 
Planungen geschätzt wurde. Aufgrund zahlreicher Schnittstellen und Synergien inbegriffen ist dabei das 
Freiraumkonzept sowie die Finanzierung der Moderation, Begleitgremien und externer Mandate inkl. Ne-
benkosten gemäss nachfolgender Auflistung. 
 
Kostenaufstellung 

- Kommunale Richtplanung  450’000 
- Freiraumkonzept     50’000 
- Moderation Gesamtprozess    30’000 
- Sitzungsgelder Begleitgremien    30’000 
- Mitwirkungsveranstaltungen    20’000 
- Zusatzmandate      90’000 
- Nebenkosten      30’000 

Kreditantrag ER   720’000 
 


